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Diese Empfehlung beschreibt das Vor-
gehen bei ambulanten und stationären
planbaren (elektiven) Eingriffen in der
Augenheilkunde während der SARS-
CoV-2-Pandemie. Die folgenden Emp-
fehlungen gelten auch für viele nicht-
elektive Augenoperationen, wie z.B. die
intravitreale operative Medikamenten-
einbringung (IVOM).

Die Hygienemaßnahmen im Rahmen
von Operationen in der Augenheilkunde
sollen sowohl SARS-CoV-2-Infektionen
bei PatientenundPersonal vermeiden als
auch die Verbreitung verhindern.

Elektive Augenoperationen sollen nur
bei einer niedrigen regionalen Prävalenz
von SARS-CoV-2-Infektionen und nur
bei Patienten ohne auf SARS-CoV-2-
Infektion weisende Symptome durchge-
führt werden.

Dabei sind die Vorgaben der Be-
hörden zu beachten. Bei bestehender
SARS-CoV-2-Infektion eines Patien-
ten soll kein elektiver Eingriff erfolgen.
Bei SARS-CoV-2-Verdacht soll so lan-
ge kein elektiver Eingriff durchgeführt
werden, bis eine SARS-CoV-2-Infektion
ausgeschlossen ist.

Bei Symptomfreiheit und einem ne-
gativen SARS-CoV-2-Abstrich ist trotz-

Diese Leitlinie erscheint auch in der Zeitschrift
Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Ge-
orgThiemeVerlag,Stuttgart.

dem eine Infektion mit Übertragung ei-
ner SARS-CoV-2-Infektion möglich, da
ein Teil der SARS-CoV-2-Fälle asympto-
matisch verläuft, schon etwa 2 Tage vor
Beginn der Symptome eine Infektiosität
vorliegt und eine gewisse Latenz zwi-
schen dem Abstrich und der Übermitt-
lung des Ergebnisses besteht.

Deswegen sollen, um Patienten und
Personal untereinander vor einer SARS-
CoV-2-Infektion zu schützen, alle Patien-
ten und das Personal so behandelt werden,
als würde potenziell bei ihnen eine SARS-
CoV-2-Infektion bestehen. Das Vorgehen
soll unabhängig davon erfolgen, ob vorher
ein Abstrich mit negativem Ergebnis oder
kein Abstrich erfolgt ist.

Ein SARS-CoV-2-Abstrich kann bei
regional großem Risiko oder bei Risi-
kopatienten (z.B. Senioren- und Pfle-
geheim; s. Infektionsschutzgesetz § 36
Abs. 1) oder bei Operationen mit z.B.
Larynxmaske oder Intubationsnarkose
oder im stationären Bereich zur bes-
seren Belegungsplanung sinnvoll sein,
ansonsten soll kein Abstrich erfolgen.
Bei einer Testung mit Abstrich sollen
die Vorgaben des RKI (https://www.rki.
de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_
Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html)
beachtet werden. Andere Tests wie
Schnelltests sollten vor planbaren OP
nicht eingesetzt werden, bis diese offi-

ziell seitens der zuständigen Behörden
zugelassen sind.

Für Patienten mit Augenoperatio-
nen in Lokal- oder Regionalanästhesie,
die meist minimal-invasive Operatio-
nen sind, besteht kein erhöhtes Risiko
für einen schlechteren Verlauf weder
einer SARS-CoV-2-Infektion noch der
Augenoperation, wenn sie bei schon be-
stehender SARS-CoV-2-Infektion oder
kurz vor einer SARS-CoV-2-Infektion
operiert wurden. Bei anderen aufwendi-
geren Narkoseformen wie Intubations-
narkose sollte das Risiko individuell mit
dem Anästhesisten erörtert werden.

Zur Verringerung des Risikos kann
derPatientamTagvorderOperationtele-
fonischzumRisikoprofilübereinemögli-
che SARS-CoV-2-Infektion befragt wer-
den. Außerdem kann mit einem aktuell
ausgefüllten Fragebogen das Risikoprofil
für eine mögliche SARS-CoV-2-Infekti-
on ermittelt werden. In diesem Fragebo-
gen, den der Patient ausgefüllt mitbrin-
gen kann oder im Wartebereich ausfüllt,
wird nach typischen Symptomen (Hus-
ten, Fieber, Atemnot, Störungen des Ge-
ruchs- und Geschmacksinns, Kontakt zu
möglicherweise infizierten SARS-CoV-
2-Patienten etc.) gefragt.

Vor der Augenoperation soll der Pa-
tient auf die Schutzmaßnahmen in der
Einrichtung hingewiesen werden und
über das Restrisiko einer SARS-CoV-
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2-Infektion im Rahmen der Operation
aufgeklärt werden.

InallenRäumenderEinrichtungenim
Bereich der Augenheilkunde, in denen
sich Patienten aufhalten, sollen alle Pati-
enten einen Mund-Nase-Schutz und das
Personal zumindest einen chirurgischen
Mund-Nase-Schutz tragen. In den OP-
Räumlichkeiten soll auch von den Pa-
tienten ein chirurgischer Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. Patienten sol-
len beim Betreten des Operationsberei-
ches ihre Mund-Nasen-Bedeckung able-
gen.DannsollensienachAnweisungeine
Händedesinfektion mit viruzidem Des-
infektionsmittel durchführen und einen
von der Einrichtung gestellten chirurgi-
schen Mund-Nasen-Schutz anlegen.

In den Wartebereichen von Augen-
arztpraxen, Augenklinikambulanzen
und Augenoperationsräumen soll ein
Mindestabstand zwischen den Patienten
von 1,5m eingehalten werden.

Zur Verminderung des Infektionsrisi-
kos sollenBegleitpersonen inAugenarzt-
praxen, Augenklinikambulanzen und im
Operationsbereichnur indringenderfor-
derlichen Fällen zugelassen werden.

Die empfohlenen Maßnahmen redu-
zierenauchdasRisiko für andere schwere
Infektionen wie Influenzainfektionen.

Für die Vorbereitung und Durch-
führung der Augenoperation gelten alle
Maßnahmen (u. a. Haut- und Schleim-
hautdesinfektion mit PVP oder Poly-
hexanid, validierte Verfahren zur Ste-
rilisation von Operationsinstrumenten
oder Verwendung von Einmalmateria-
lien), die bisher schon unter anderem
zur Verhinderung einer Adenovirus-
und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ge-
troffen wurden. Da das SARS-CoV-2-
Virus nach bisherigen Erkenntnissen
deutlich empfindlicher auf die durch-
geführten Hygiene-bzw. Desinfektions-
maßnahmen reagiert, sind wegen der
SARS-CoV-2-Infektion keine zusätzli-
chen Maßnahmen in den etablierten
Hygieneabläufen vor und während einer
Operation erforderlich.
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